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1. vorsätzlich unrichtige, unvollständige oder irreführende 
Angaben über Verhältnisse oder Vorgänge macht, die 
für die Wirtschaft bedeutsam sind, und dadurch mittel
bar oder unmittelbar die Anordnungen oder Entschlie
ßungen der Wirtschaftsverwaltung beeinflußt,

2. vorsätzlich oder fahrlässig als Angestellter oder Helfer 
einer Dienststelle der Wirtschaftsverwaltung den Wirt
schaftsablauf dadurch erheblich stört, daß er Anord
nungen der Wirtschaftsverwaltung nicht oder falsch 
ausführt oder ihre Ausführung vereitelt oder erschwert.

(2) Ist die Tat vorsätzlich begangen, so ist in schweren 
Fällen die Strafe Zuchthaus bis zu zehn Jahren, neben 
dem auf Geldstrafe erkannt werden kann.

§8
(1) Mit Gefängnis und mit Geldstrafe oder mit einer 

dieser Strafen wird bestraft, wer vorsätzlich

1. für die Handlung oder Unterlassung eines Angestellten 
oder Helfers einer Dienststelle der Wirtschaftsverwal
tung, die zu dessen Obliegenheiten gehört oder diese 
verletzt, Geschenke oder andere Vorteile anbietet, ver
spricht oder gewährt oder durch einen anderen anbie
ten, versprechen oder gewähren läßt,

2. als Angestellter oder Helfer einer Dienststelle der Wirt
schaftsverwaltung für eine zu seinen Obliegenheiten 
gehörende oder diese verletzende Handlung oder Unter
lassung Geschenke oder andere Vorteile annimmt oder 
durch einen anderen annehmen läßt, fördert oder durch 
einen anderen fordern läßt oder sich oder einem ande
ren versprechen läßt,
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